
Wer das große Holztor an der Berg-

mannstraße 39 durchquert, läuft 

vorbei an einem der Insektenho-

tels samt Insektenwiese und fin-

det sich bald auf der von Fach-

werksitzecken gesäumten Fest-

wiese des KGV wieder. In den Som-

mermonaten öffnet einer der be-

liebtesten Biergärten des Stadt-

teils. Oft tummeln sich Kinder auf 

dem Spielplatz.

Die Gäste des Vereinslokals kön-

nen sich am nahegelegenen Kräu-

tergarten informieren oder auf 

dem Lehrpfad, der Festwiese und 

Imkergarten verbindet, Wissens-

wertes über das Leben der Honig-

biene erfahren. Schon zu DDR-

Zeiten war diese Anlage „staat-

lich anerkanntes Naherholungs-

gebiet“. Inzwischen verfügt jede 

der drei Anlagen über eine zu-

gängliche Gemeinschaftstoilette.

Seit 2010 ist die Zahl der Ver-

einsmitglieder von 233 auf 285 ge-

stiegen, das Durchschnittsalter sank 

im gleichen Zeitraum von 66 auf 

57 Jahre. Seit 2011 begrüßen die 

Kleingärtner jeden Erstklässler der 

25. Grundschule am Tag der Ein-

schulung mit einem selbst gebun-

denen Blumenstrauß.

Die Gartenfreunde unterstützen 

Lehrer und Schüler bei der Bewirt-

schaftung der Schulgartenparzel-

len. Die größere Parzelle wird 

bereits seit 1978 von den Schülern 

genutzt, 2012 kam eine weitere 

hinzu. Mit Hilfe von Fördermitteln 

des LSK wurde für die Kinder eine 

überdachte Terrasse als „grünes 

Klassenzimmer“ geschaffen.

Ebenfalls 2012 begann die Zu-

sammenarbeit mit dem Verein 

„Öku menische Seniorenhilfe Dres-

den“. Im „Garten der Begegnung“ 

in der Anlage 3 an der Glashütter 

Straße können sich Senioren zur 

gemeinsamen Gartenarbeit ein-

finden. Auch an Demenz Erkrank-

te erholen sich in der grünen Oase.

2013 weihten die Kleingärtner 

in der Anlage 2 an der Wormser 

Straße den Gemeinschaftsgarten 

mit dem Sommerkiosk VEGIBUNT 

ein. Regelmäßig gibt es Skattur-

niere, Saatgut-Tauschbörsen und 

Minitrödelmärkte. Von April bis 

Sep tember heißt es an jedem zwei-

ten Donnerstag im Monat „Treff-

punkt Schreberjugend“. Nach der 

Devise „Aus dem Garten auf den 

Tisch“ stehen diese Treffen ganz 

im Zeichen der vegetarischen und 

veganen Lebensart.

Die Anlagen der „Flora I“ sind 

trotz ihrer Lage an verkehrsreichen 

Straßen inmitten eines lebendigen 

Wohngebietes sehr beliebt. So ver-

wundert es kaum, dass es eine lan-

ge Warteliste auf frei werdende Par-

zellen gibt. Sven-Karsten Kaiser

Ist Tricksen beim Mitgliedsbeitrag für den Verband ein Kavaliersdelikt?

Jedes Mitglied als natürliche 

Person entrichtet seinen Mit-

gliedsbeitrag an den Verein. 

Aus diesem zahlt der Verein 

den Mitgliedsbeitrag an den 

Kreisverband. In den Verbän-

den ist laut Satzung der Mit-

gliedsbeitrag nicht an die na-

türliche Person, sondern aus 

Gründen der Gleichbehandlung 

an die juristische Person „ver-

gebene Parzelle“ gebunden. 

Deswegen fragen die Verbände 

stets vor Beginn des neuen 

Beitragsjahres die Anzahl der 

vergebenen Parzellen ab, um 

Klarheit über das Beitragsauf-

kommen zu erhalten.

Hier ist also Ehrlichkeit vonnö-

ten, denn die an den Zwischen-

pächter abzuführende Pacht 

sagt nichts über die Anzahl der 

vergebenen Parzellen aus, da 

die Pacht stets (es gibt auch 

Ausnahmen) für die gesamte 

Pachtfläche fällig ist. Sie wird 

von den einzelnen Unterpäch-

tern entrichtet, denn die Pacht 

für die nicht vergebenen Parzel-

len wird anteilig auf die Einzel-

pacht umgelegt. Der Verband 

hat also keine direkte Kontrolle 

über die Anzahl der Beitrags-

pflichtigen. Es soll jedoch Ver-

eine geben, die bei der Mel-

dung der vergebenen Parzel-

versichert ist. Auch kann das 

Amtsgericht gemäß § 72 BGB 

eine Bescheinigung über die 

Anzahl der Vereinsmitglieder 

verlangen.

Tricksen beim Mitgliedsbeitrag 

ist kein Kavaliersdelikt, son-

dern kann den Kleingärtner-

verbänden bei der Umsetzung 

ihrer dem Kleingartenwesen 

dienenden Aufgaben schon 

einen recht erheblichen Scha-

den zufügen, der letztlich über 

einen von allen Kleingärtnern 

zu entrichtenden höheren 

Beitrag abgefangen werden 

muss.

Dr. Rudolf Trepte

Nachgefragt

len „tricksen“, um so Geld zu 

sparen.

Ein solches „Austricksen“ kann 

aber auch ins Auge gehen. Wenn 

z.B. die Vereinshaftpflichtver-

sicherung in Anspruch genom-

men werden muss, kann der 

Versicherungsschutz fraglich 

werden, wenn keine Überein-

stimmung zwischen der Zahl der 

versicherten (juristischen) Mit-

glieder und der Zahl der versi-

cherten Personen besteht. 

Dann kann, wie es der Versiche-

rungsvertrag verlangt, nicht 

eindeutig nachgewiesen wer-

den, dass das betroffene Ver-

einsmitglied auch wirklich mit 

Sächsische Kleingärtnervereine im Porträt – KGV „Flora I“ in Dresden-Striesen

Drei Anlagen und 199 Familien in einem Verein

Eltern und Kinder bei der gemeinsamen Arbeit im Schulgarten

Im Sommer ein beliebter 
Treff punkt: der Sommerkiosk 

VEGIBUNT

Senioren im 
„Garten der Begegnung“
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